
Neuhaus 1 

Kompetenz 1905-1953 Unterbringung von erwachsenen rekonvaleszenten Armen 

 1953- Unterbringung von erholungsbedürftigen und chronischkranken Per-

sonen 

 

 

Kompetenz- 1905-1919 Asyl Neuhaus 

träger 1920-1953 Erholungsheim Neuhaus 

 1953-1984 Erholungs- und Pflegeheim Neuhaus 

 1985-   Alters- und Pflegeheim Neuhaus 

 

 

Entstehung 1905 Nachdem der GR dem Antrag der Armendirektion, zur Unterbringung von 

unterstützungsbedürftigen Rekonvaleszenten die Besitzung Neuhaus bei 

Münsingen anzukaufen, zugestimmt hatte, wurde das Begehren dem SR un-

terbreitet, der den GR mit dem SRB vom 17. Januar 1905 zum Kauf ermäch-

tigte und den erforderlichen Kredit bewilligte. Die Inbetriebnahme des Asyls 

erfolgte Ende Juli 1905. 

 1920 Mit der Umbenennung und Erweiterung der AD zur Direktion der sozialen 

Fürsorge erfolgte auch die Umbenennung des Asyl Neuhaus in Erholungs-

heim Neuhaus. die bereits vor der Inkraftsetzung der ABzGO von 1922 voll-

zogen wurde. 

 1953 Nachdem die Belegung des Erholungsheims Neuhaus mit Rekonvaleszenten 

mit dem steigenden Lebensstandard der Bevölkerung immer schwieriger 

wurde, wurden seit 1948 zunehmend erholungsbedürftige und chronisch-

kranke Personen aufgenommen, um die bestehenden Pflegeanstalten zu 

entlasten. Da hinsichtlich der Pflegeplätze für Gebrechliche ein grosser Be-

darf bestand, beschloss die Gemeinde in der Abstimmung vom 7./8. Juli 

1951 daraufhin das Erholungsheim baulich zu erweitern. Mit der Eröffnung 

des Neubaus am 29. September 1953 wurde das Erholungsheim Neuhaus in 

Erholungs- und Pflegeheim umbenannt, jedenfalls wurde es seit dieser Zeit 

im Verwaltungsbericht so betitelt.  

 1985 Im Zuge der Verwaltungsreform wurde das Erholungs- und Pflegeheim Neu-

haus zum 1. Januar 1985 in Alters- und Pflegeheim Neuhaus umbenannt. 

 

 

Aufbau 1905 Das Asyl Neuhaus wurde der Armendirektion unterstellt und von einer Vor-

steherin geleitet. 

 1920 Das Erholungsheim Neuhaus bildete die fünfte Abt. des Armenwesens. Ge-

leitet wurde die Abt. durch die Vorsteherin, der das nötige Personal unter-

stellt war. 

 1966 – 

 
 
Personal 1905 die Vorsteherin, eine Pflegerin, eine Köchin und eine Magd. Als Hausarzt 

wurde ein Arzt aus Münsingen bezeichnet. 

 1920 keine Angaben 

 1955 1 Beamter, 15 Anstaltspersonal 

 1960 1 Beamter, 17 Anstaltspersonal 

 1965 1 Beamter, 17 Anstaltspersonal 

 1970 1 Beamter, 16 Anstaltspersonal 

 1975 1 Beamter, 28 Anstaltspersonal, 3 Aushilfen u. nebenamtl. Personal 

 1980 1 Beamter, 37 Anstaltspersonal 

 1985 1 Beamter, 34,4 Heimpersonal (in Arbeitseinheiten) 

 1990 1 Beamter, 36,7 Heimpersonal (in Arbeitseinheiten) 

 1995 – 

 

 



Neuhaus 2 

übergeord. 1905-1919 Armendirektion 

Behörde 1920-1965 das Armenwesen 

 1966-1992 dem Fürsorgeamt unterstellt 

 1993- dem Bereich Ambulante Dienste und Alter des Fürsorgeamtes zuge-

ordnet 

 

 

Aufsicht 1905-1919 Armenkommission 
 1920-1965 Fürsorge- und Armenkommission 
 1966- 1984 – 
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